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Schützengau Weißenburg 
Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich

Diese Ehrungsordnung gilt für alle vom Schützengau zu vergebenden  
Ehrungen und ist mit dem 06. Januar 2016 nach Zustimmung der 
gesamten Schützenmeister des Gaues Weißenburg bei der 

         Jahreshauptversammlung in Niederhofen in Kraft getreten. 
Soweit die Ehrungen bei übergeordneten Stellen (MSB, BSSB, DSB,) 
zu beantragen sind, gelten deren Ehrungsordnungen und 
vorgegebenen Überreichungsformen.

Ehrungsausschuss

Zur Vergabe der Ehrungen und zur Weitergabe der Anträge der bei 
den übergeordneten Stellen zu beantragenden Ehrungen wird ein 
Ehrungsausschuss gebildet.

Der Ehrungsausschuss des Schützengaues Weißenburg i. Bay. besteht 
aus dem Ehrungsreferenten, dem 1. Gauschützenmeister und dem 2. 
Gauschützenmeister. Es besteht die Möglichkeit bei Bedarf diesen 
Ausschuss zu erweitern. Dies obliegt dem Ehrungsreferenten. 

Der Ausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters 
(Ehrungsreferent). 

Änderungen dieser Ehrungsordnung beschließt die 
Schützenmeisterversammlung auf Vorschlag des Ehrungsausschusses. 

Der Ehrungsausschuss tritt jährlich mindestens einmal, rechtzeitig vor
dem festgelegten Vorlagetermin der übergeordneten Stelle, zusammen.



Schützengau Weißenburg 
Der Ehrungsreferent hat die Antragstellung zum vorgegebenen 
Termin der zuständigen Stelle vorzulegen. 

Der Ehrungsreferent hat ausreichende Aufzeichnungen in archivreifer
Form zu führen. Ehrungslisten jeder Art sind nach Abschluss in 
geeigneter Form aufzubewahren. 

Antragstellung

Alle Ehrenzeichen sind mit dem vom Ehrungsreferenten vorgegebenen
Formblatt zum vorgegebenen Termin bei ihm zu beantragen. 
Der Ehrungsreferent wird mit dem Ehrungsausschuss die Anträge 
prüfen und fristgerecht mit den von den zuständigen Stellen 
vorgeschriebenen Formblättern dort beantragen. Die Art der 
Auszeichnung obliegt dem Ehrungsausschuss unter Berücksichtigung 
des dem Bezirk/Gau zur Verfügung stehenden Kontingents und den 
vorgegebenen Kriterien.

Die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft beim BSSB und DSB (25,
40 50 und 60 Jahre) sind mit den entsprechenden Vordrucken 
rechtzeitig beim Referent für Mitgliedsangelgeneheiten zu beantragen.

Die Vereine übernehmen die Kosten für die Auszeichnungen für ihre 
Mitglieder. 
Ab der Ehrung für 50 jährige Mitgliedschaft im BSSB und DSB 
übernimmt der Schützengau Weißenburg die Kosten der Auszeichnung
für Erstvereinsmitglieder aus dem Schützengau Weißenburg.

Werden Ehrungen für Schützinnen und Schützen deren Erstvereine in 
einem anderen Gau liegen im Ehrungsausschuss befürwortet, ist der 
zuständige Gauschützenmeister zu hören. 



Schützengau Weißenburg 
Verleihung

Alle Ehrungen sind in würdiger Form und im Rahmen einer 
Gauveranstaltung zu verleihen. 
Der MSB, BSSB und DSB behalten sich bestimmte Ehrungen und 
Rahmen selbst vor. 
Die Schützenmeisterinnen und Schützenmeister der Vereine und 
Gesellschaften im Gau überreichen Ehrungen für langjährige 
Mitgliedschaft in der dortigen traditionellen ortsüblichen Form. 

Zu allen Ehrenzeichen werden durch die genehmigenden Stellen 
Urkunden erstellt. Die Gestaltung der Urkunden richtet sich nach der 
Bedeutung der Ehrung. 

Zwischen den einzelnen Ehrungen nach dieser Ehrungsordnung  
sollen mindestens 3 Jahre liegen. Ehrungsordnungen übergeordneter 
Stellen sind zu berücksichtigen. 

Reihenfolge

Die Ehrungen im Schützengau Weißenburg sollten in folgender 
Reihenfolge vorgenommen:   

Verdienstnadel des BSSB „In Anerkennung“

Ehrennadel des MSB in „Gold“

Protektorzeichen des BSSB in „Silber“

Gaumedaille in „Bronze“

Ehrennadel des BSSB in „Gold-Rot“

Gaumedaille in „Silber“



Schützengau Weißenburg 
Ehrenzeichen BSSB (groß -rot)

Gaumedaille in „Gold“

Peter-Lorenz-Nadel
(bei Erfüllung der vom MSB vorgegeben Kriterien)

Darüber hinaus können Ehrungen für 

- ehrenamtliche Funktionen
- für sportliche Erfolge
- Jugendnadel (Vorschlag durch Jugendleitung)
- Damennadel (Vorschlag durch Damenleitung)
-Böllerschützen (Vorschlag durch Böllerreferent)
-sonstige Ehrungen 

über den Ehrungsreferenten im Schützengau Weißenburg beantragt 
werden. 

Hinweis:

Höherwertige Auszeichnungen werden durch den Ehrungsreferenten 
bei den jeweiligen Stellen beantragt. Diesen obliegt auch die  
Entscheidung über die Verleihung einer derartigen Auszeichnung.   

Der Ehrungsausschuss

1. Gauschützenmeister       Gauschriftführer       stv. Gauschützenmeister 
        Ehrungsreferent

       

Müller Werner Grimm Oskar                         Bauer Ralf


